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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §52;

BauO OÖ 1976 §23 Abs2 idF 1976/035. 1983/082;

Rechtssatz

Bezüglich Geruchsbelästigungen kann dem medizinischen Amtssachverständigen kein objektiver Maßstab in Form

eines technischen Gerätes als Hilfsmittel zur Hand gegeben werden, allein dadurch kann es aber nicht darauf

ankommen, ob die im EinAussbereich eines Bauvorhabens wohnende Person eine Geruchseinwirkung als unzumutbar

erachtet oder nicht.
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